
Allgemeine Presseinformation 
 

 

Hundehaltung 

 

 
Sehr geehrte Hundehalterinnen und Hundehalter, 
 

ich möchte hier nochmal die Hundehalterpflichten nach dem Hundegesetz für das  

Land Nordrhein-Westfalen (Landeshundegesetz NRW - LHundG NRW) und der  

Ordnungsbehördlichen Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen  

Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Gemeinde Ruppichteroth vom 06.12.2018  

aufzeigen. 

 
Alle Hunde, egal welche Rasse, Größe, Gewicht usw., sind beim Ordnungsamt und  

beim Steueramt der Gemeinde Ruppichteroth anzumelden. 

 
Für alle Hunde gelten: 

 -  Anzeigepflicht beim Steuer- und Ordnungsamt  

 -  Grundpflicht zum gefahrenvermeidenden Umgang 

 -  Alle Hunde sind innerhalb einer zusammenhängenden Orts- bzw. Wohnlage  

      (z.B. innerhalb geschlossener Ortschaft) an einer zur Vermeidung von  

      Gefahren geeigneten Leine zu führen! 

 -  Anleinpflicht in Örtlichkeiten und Situationen mit typischerweise erhöhtem  

      Publikumsverkehr (z.B. Volksfesten) 

 -  Verbot des Hetzens, Beißens oder Reißens von Wild, Vieh, Katzen oder  

      anderen Tieren  

 -  Verbot der Aggressionsausbildung, -zucht und -kreuzung. 

 

Das Landeshundegesetz NRW unterscheidet nach Rassen und körperlichen Merkmalen  

in nunmehr vier verschiedenen Hundegruppen: 

 1. „gefährliche Hunde“ (§ 3 LHundG NRW), 

 2. „Hunde bestimmter Rassen“ (§ 10 LHundG NRW), 

 3. „große Hunde“ (§ 11 LHundG NRW) und 

 4. die anderen („kleinen“) Hunde. 

 

Hunde der Gruppen zu 1. und 2. dürfen nur mit Erlaubnis der zuständigen Behörde 

(Ordnungsamt der Gemeinde Ruppichteroth) gehalten werden.  

Die Erlaubnis muss von den Hundehalterinnen und Hundehaltern beantragt werden.  

Die Erlaubnis kann im Einzelfall versagt werden.  

Sollten Sie beabsichtigen, sich einen Hund dieser Gruppen zuzulegen, halten Sie bitte 

unbedingt vorher Rücksprache mit dem Ordnungsamt, da geprüft werden muss, ob  

Sie einen Hund dieser Rassen halten bzw. anschaffen dürfen. 

 

Neue Haltungen von „gefährlichen Hunden“ der Gruppe zu 1. dürfen nur bei Vorliegen  

eines besonderen privaten oder öffentlichen Interesses erlaubt werden.  

Hieran sind sehr strenge Vorgaben geknüpft. 
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Zudem dürfen die Hunde der Gruppen zu 1. und 2. nur mit Leine und Maulkorb 

(Maulkorb ab dem siebtem Lebensmonat) ausgeführt werden! 

Eine Befreiung von dieser Pflicht kann beantragt werden, wenn der Hund erfolgreich  

an einer amtlichen Verhaltensprüfung teilgenommen hat. 

 

Anforderungen an den Umgang mit Hunden der Gruppen zu 1. bis 3. sind: 

 -  Sachkundebescheinigung  

     -  Hunde der Gruppe zu 1.: s. § 6 Abs. 2 LHundG NRW 

     -  Hunde der Gruppe zu 2.: s. § 10 Abs. 3 LHundG NRW 

     -  Hunde der Gruppe zu 3.: s. § 11 Abs. 3 LHundG NRW, 

 -  Nachweis der Zuverlässigkeit: 

      Vorlage eines Führungszeugnisses (Hunde der Gruppen zu 1. u. 2. und bei 

      Anhaltspunkten für Unzuverlässigkeit),  

 -  Haftpflichtversicherung für den Hund und  

 -  Kennzeichnung des Hundes mit Mikrochip. 

 

Sollten Sie als Hundehalterin bzw. Hundehalter Ihren Hund bisher noch nicht 

ordnungsgemäß gemeldet haben, so bitte ich Sie dies umgehend nachzuholen,  

um so einem etwaigen Ordnungswidrigkeitenverfahren zu entgehen. 

 

Verstöße (wie z.B. das Nichtanmelden eines Hundes oder nicht angeleintes Umher- 

laufen lassen innerhalb geschlossener Ortschaften) gegen die Vorschriften des  

Landeshundegesetzes NRW sind Ordnungswidrigkeiten.  

Diese Ordnungswidrigkeiten können gemäß § 20 Abs. 3 LHundG NRW mit einer  

Geldbuße bis zu 100.000,00 Euro geahndet werden. 

 

Die Einhaltung der Vorschriften des Landeshundegesetzes NRW werden durch 

Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern des Ordnungsamtes der Gemeinde Ruppichteroth 

überprüft. Im Falle eines Verstoßes wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein- 

geleitet. 

 

Ruppichteroth, den 23.06.2025 

Der Bürgermeister 

In Vertretung: 

 

Sascha Seuthe 
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Ferienpass 2025 der Gemeinde Ruppichteroth für Kinder und Jugendliche 

 

 

Unter dem Motto:  

„Bewegung, Spaß und Spiel - der Ferienpass hat hiervon viel“ 

konnte mit Unterstützung zahlreicher Vereine, Einrichtungen und Institutionen  

in der Gemeinde Ruppichteroth in diesem Jahr wieder ein umfangreiches  

Ferienangebot zusammengestellt werden.  

Bei den nachstehenden Veranstaltungen ist sicherlich für jede/jeden etwas dabei. 

  

• „Backen mit Anja“ (9 Veranstaltungen) 

• „Rallye durch Ruppichteroth“ 

• „Leben der Bienen“ (2 Veranstaltungen) 

• „Spieletage“ (2 Veranstaltungen) 

• „Ausflug in den Freizeitpark Irrland“ (2 Veranstaltungen) 

• „Lesewanderung“ 

• „Turn-Olympiade“ 

• „Kegeln im Kammericher Hof“ (2 Veranstaltungen) 

• „Outdoortag“ 

• „Fahrt in den Wasserfreizeitpark“  

• „Filmabend“ (2 Veranstaltungen) 

• „Akrobatik auf dem Pferd“ 

• „Fest der Fantasie auf dem Drachenfels“ 

• „Spiel und Spaß im Bröltal-Bad“ (2 Veranstaltungen) 

• „Kochen“ (2 Veranstaltungen) 

• „Indianerwochenende“ 

• „Rhythmische Gymnastik“ 

• „Zumba Kids“ (2 Veranstaltungen) 

• „Adventure Golf“ 

• „Fahrt in den Kletterwald nach Hennef“ 

• „Ferien auf dem Pferdehof Mildsiefen“ (2 Veranstaltungen) 

• „Rundum-Vormittagsbetreuung“ (2 Veranstaltungen) 

• „Spiel und Spaß im Wiehlpark“ 

• „Wanderung“ 

• „Kreativtag“ (2 Veranstaltungen) 

• „Nachtwanderung mit Grillen“ 

• „Spiel und Spaß“ (2 Veranstaltungen) 

 



 

 

• „Ferienspaß“ 

• „Jugendcafé XXL“ 

• „Geocaching Schnitzeljagd“ 

• „Tischtennis zum Kennenlernen“ 

• „Sing & Perform“ 

• „Bouldern in der Kletterhalle Lindlar“ 

• „Wochenfreizeit“ 

• „Vorlesestunde“ 

• „Schnitzeljagd“ 

• „Fahrt zum McPlay Freudenberg“ 

• „Aquarium basteln“ 

• „Kinderdisco“ 

• „Kinder- und Familientag“ 

• „Abenteuer bei der Feuerwehr“ 

• „Pferdeerlebnistag“ 

• „Übernachtung im Heu“ 

• „Fahrt in den Grugapark“ 

• „Gemeinsamer Tag im Freibad“ 

• „Bauen einer XXL-Murmelbahn“ 

• „Fahrt in den Duisburger Zoo“ 

• „Sommergrillen“ 

• „Fahrt in den Panoramapark“ 

• „Kinoabend“ 

 

Seit dem 23. Juni 2025 steht der Ferienpass zum Verkauf bereit. 

Er kann in allen Schulen und Kindergärten der Gemeinde, im Bröltal-Bad  

und an der Infothek im Rathaus in Schönenberg erworben werden. 

 

Der Verkaufspreis beträgt für den Einzelpass 4,00 €.  

Verkaufspreis mit Familienrabatt für Geschwisterkinder:  

1. Geschwisterkind: 3,00 € und  

jedes weitere Geschwisterkind: 2,00 €. 

 

Ich mache darauf aufmerksam, dass der Ferienpass ebenfalls 

- 4 Gutscheine für den Besuch des Bröltal-Bades in Ruppichteroth, 

- 

 

- 

- 

1 Gutschein zum Besuch des Adventure-Golfplatzes  

in Neunkirchen-Seelscheid, Eischeid, 

1 Gutschein zum Besuch der Tropfsteinhöhle in Wiehl und 

1 Gutschein zum Besuch des Schlosses Homburg in Nümbrecht  

enthält. 



 

 

 

 

 

Hinweis:  

Ich möchte hier noch einmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass an diesen  

Aktionen und Ausflügen nur die Kinder teilnehmen können, die in dem  

Besitz eines aktuellen Ferienpasses sind und zur jeweiligen Veranstaltung  

diesen oder den entsprechenden Abschnitt des Passes mitbringen. 

 

 

Ich wünsche allen Kindern und Jugendlichen eine schöne Ferienzeit und  

viel Spaß an den Veranstaltungen des Ferienpasses 2025. 

 

 

Ruppichteroth, den 24. Juni 2025 

Der Bürgermeister 

In Vertretung: 

 

 

Sascha Seuthe 

 

 



Feierliche Sportlerehrung für das Jahr 2024: 24 Sportlerinnen und Sportler 

ausgezeichnet 

 

Am 15. Juni 2025 wurden am 12. Bröltaler Familiensonntag auf der großen Festbühne in 

Ruppichteroth 24 herausragende Sportlerinnen und Sportler für ihre beeindruckenden 

Leistungen im Jahr 2024 geehrt. Die jungen und erwachsenen Talente aus den Bereichen 

Bundesjugendspiele, Rollstuhltischtennis, Leichtathletik sowie Taekwondo wurden für ihre 

Erfolge gewürdigt. 

Die Sportlerinnen und Sportler durften sich nicht nur über Medaillen und Urkunden freuen, 

sondern erhielten zusätzlich Eisgutscheine, die vom Team der summer night factory aus dem 

Erlös des Benefizkonzertes vom Karnevalssamstag am 1. März 2025 gesponsert wurden. Ein 

besonderer Dank geht daher an das Team der summer night factory für diese großzügige 

Geste. 

Der Präsident des Kreissportbundes Rhein-Sieg e.V., Herr Wolfgang Müller, und 

Bürgermeister Mario Loskill würdigten die Bemühungen und Erfolge der Sportlerinnen und 

Sportler in ihren Reden und überreichten im Anschluss persönlich die Urkunden und die 

Medaillen. 

Die Sportlerehrung 2024 war ein voller Erfolg und ein Zeugnis für die hervorragenden 

sportlichen Leistungen in unserer Kommune.  

Die Gemeinde Ruppichteroth gratuliert an dieser Stelle nochmals allen Sportlerinnen und 
Sportlern herzlich zu ihren Erfolgen und freut sich auf viele weitere spannende Wettkämpfe 
und Erfolge in der Zukunft! 

 

Ruppichteroth, den 23.06.2025 

Ihr Bürgermeister 

Mario Loskill 
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Gemeinsame Bürgersprechstunden des Ordnungsamtes und des Polizeibezirks- 

dienstes für Juli 2025 

 

 

Die gemeinsamen Bürgersprechstunden im Monat Juli finden jeweils donnerstags am  

10. und 24. Juli 2025, in der Zeit von 16.00 bis 17.00 Uhr, im Rathaus der Gemeinde 

Ruppichteroth (Zimmer 102) statt. 

 

 

Ruppichteroth, den 24.06.2025 

 

Gemeinde Ruppichteroth 

Der Bürgermeister 

In Vertretung: 

 

 

 

Sascha Seuthe 



Rathaus – Info 
 

Bröltal-Bad – Infos für die  

 

 

 

Öffnungszeiten Allgemeinheit - 14.07. bis 22.08.2025 

dienstags  18 00 – 20 00 Uhr 

mittwochs    6 00 – 12 00 Uhr 
19 00 – 21 00 Uhr 

donnerstags    7 00 – 12 00 Uhr 
18 00 – 21 00 Uhr 

freitags 14 00 – 17 00 Uhr   Spielnachmittag 
 

Freitags – Kinder-Spiel-Nachmittag  14.00 – 17.00 Uhr 
Wenn die Kinder alleine kommen, müssen sie mind. 7 Jahre alt sein (Vorlage des Schwimmabzeichens – mind. 

Seepferdchen – zwingend erforderlich.) 

Alle Kinder können ihre Eltern gerne mitbringen. 
 

Speedy-Gewöhnungs- und Schwimmkurse 

In den Sommerferien (14.07. bis 26.08.2025) bietet das Bröltal-Bad  

zwei Speedy-Wassergewöhnungskurse (ab 4 Jahren) und 

zwei Speedy-Seepferdchenkurse ab 6 Jahren  

(mit vorherigem Gewöhnungskurs bei uns ab 5 ½ Jahren) an. 

Alle Kurse finden dreimal wöchentlich statt, insgesamt  9 Unterrichtsstunden (54,00 €/Kurs). 

Speedy Gewöhnung 1 14.00 – 14.45 Uhr 

Di 15.07. 22.07. 29.07. 

Mi 16.07. 23.07. 30.07. 

Do 17.07. 24.07. 31.07. 

Speedy Gewöhnung 2 14.00 – 14.45 Uhr 

Di 05.08. 12.08. 19.08. 

Mi 06.08. 13.08. 20.08. 

Do 07.08. 14.08. 21.08. 
 

Speedy Seepferdchen 1 15.15 – 16.00 Uhr 

Di 15.07. 22.07. 29.07. 

Mi 16.07. 23.07. 30.07. 

Do 17.07. 24.07. 31.07. 

Speedy Seepferdchen 2 15.15 – 16.00 Uhr 

Di 05.08. 12.08. 19.08. 

Mi 06.08. 13.08. 20.08. 

Do 07.08. 14.08. 21.08. 

 

Anmeldevordrucke erhalten Sie im Bröltal-Bad, im Rathaus und auf der Homepage 

www.ruppichteroth.de/broeltal-bad  

Kinder, die einen Platz erhalten, werden schriftlich eingeladen. 

 

FerienSpass mit Programm (für Kinder mit Ferienpass) 
7 – 12 Jahre (Vorlage des Schwimmabzeichens – mind. Seepferdchen – ist zwingend erforderlich) 

Im Juli und August wird je eine FerienSpass-Aktion angeboten: 

  Montag., 21. Juli 2025,  14.00 – 17.00 Uhr 

  Montag, 11. Aug. 2025, 14.00 – 17.00 Uhr 

  Kostenbeitrag inkl. Eintritt (kein Ferienpass-Gutschein)  4,00 € 

 

Für die Erwachsenen 
Die Aquakurse werden in den Sommerferien durchgehend angeboten. 

dienstags Aqua Fitness 1  

Aqua Fitness 2 * 

16 45 – 17 30 Uhr 
20.00 – 20 45 Uhr 

mittwochs Sommer-Kurs           09.07.-.27.08.25 16 45 – 17 30 Uhr 

SOMMERFERIEN 

http://www.ruppichteroth.de/broeltal-bad


Aquarobic 18 00 – 18 45 Uhr 

donnerstags 
Aqua Sport + Spaß * 

16 45 – 17 30 Uhr 

freitags Aqua Gymnastik  

Aqua Power * 

18 00 – 18 45 Uhr 
19 15 – 20 00 Uhr 

  * Schnuppern erwünscht (8,00 €/UStd.) 

Der Sommer-Kurs ist für alle, die in den Ferien Sport machen oder einfach mal schnuppern möchten.  

Einzige Voraussetzung: Sie müssen sich angstfrei und ohne Hilfe an der Wasseroberfläche halten. 

Mittwochs, 09.07. bis 27.08.2025 (8 UStd), 16.45 – 17.30 Uhr, 64,00 €. 

Anmeldevordrucke erhalten Sie im Bröltal-Bad, im Rathaus und auf der Homepage 

www.ruppichteroth.de/broeltal-bad   

Ruppichteroth, den 16. Juni 2025 

Der Bürgermeister 

Im Auftrag: 

 

Gabriele Wörner 

 

http://www.ruppichteroth.de/broeltal-bad

